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Eine über 70-jährige Patientin mit familiärer Hyper-
cholesterinämie und Hypertonie wird seit Jahren mit 
ASS, Candesartan, Amlodipin, Ezetimib und Rosuvas-
tatin 40mg behandelt. Sie ist in regelmäßiger internis-
tischer Kontrolle; bisher gab es keine kardiovaskulären 
Ereignisse. Seit einiger Zeit treten Muskelkrämpfe in 
den Beinen auf; die Patientin nahm deswegen OTC-
Magnesium-Präparate ein. Bei einer Bus-Rundreise 
traten Beinschmerzen beim Gehen auf (Kompres-
sionsstrümpfe bei Busfahrt!). In einer allgemeinme-
dizinischen Ordination wurde der Verdacht auf pAVK gestellt. Die 
peripheren Pulse waren ohne Befund, die Füße warm und gut durch-
blutet. Die Patientin wurde aufgeklärt (auch über Stützstrümpfe) und 
an eine Gefäßambulanz zur weiteren Abklärung und Therapie über-
wiesen. Der Ehemann der Patientin löste die Rezepte (Dauerthera-
pie) seiner Gattin in der Apotheke ein und erwähnte die Beinschmer-
zen. Daraufhin wurde er von der Apotheken-Mitarbeiterin aufgeklärt, 

dass Statine diese Muskelschmerzen verursachen und 
die Patientin hat auf Anraten der Apothekerin Rosuvas-
tatin und Ezetimib abgesetzt. Die Patientin erlitt laut 
dem berichtenden Arzt mit mehr als fünf Jahren Berufs-
erfahrung keinen Schaden, weil sie die dringend erfor-
derliche, bisher gut verträgliche Therapie nur kurzfristig 
pausiert hat. Der Verdacht auf pAVK wurde schließlich 
bestätigt. Die Gründe für dieses Ereignis sieht der be-
richtende Arzt darin, dass die Apotheken-Mitarbeiterin 
gefährliches medizinisches Halbwissen ohne Kenntnis 

der Anamnese oder Laborbefunde weitergegeben hat. Er betont, 
dass die Apotheke bei Zweifeln an der verordneten Therapie mit 
dem Verordner Rücksprache halten muss. Als eigenen Ratschlag gibt 
der Berichtende an, dass der Patientin beim Ordinationsbesuch die 
Wichtigkeit der Medikation besser erklärt hätte werden muss – auch 
bei einer Dauertherapie. Als Faktoren, die zum Ereignis beitrugen, 
nennt er die Kommunikation sowie Ausbildung/Training.

Die Mitarbeiterin einer Apotheke rät – ohne Rücksprache mit dem Arzt – einer Patientin mit familiärer 

Hypercholesterinämie und Hypertonie, die eine gut verträgliche erfolgreiche Dauertherapie erhält,  

diese Medikation abzusetzen, weil sie über Schmerzen in den Beinen klagt.

Änderung der Anordnung
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Rechtliche Gegebenheiten

Die eigenmächtige Änderung einer ärztlichen Verordnung (und 

somit der Therapieempfehlung) durch einen Pharmazeuten ist auf 

Basis des Rezeptpflichtgesetzes unzulässig und strafbar. Diese 

darf ausdrücklich nur nach Rücksprache mit dem Arzt/der Ärztin 

erfolgen, welche/r das rezeptpflichtige Arzneimittel verschrieben 

hat. Der Vorgang widerspricht auch der „guten pharmazeutischen 

Praxis“, nach welcher Patienten mit Problemen, die zusätzliche 

dia gnostische Fachkenntnisse beziehungsweise Behandlung ver-

langen, die über das Dienstleistungsspektrum des Pharmazeuten 

hinausgehen, an geeignete Ärzte/Ärztinnen oder gegebenenfalls 

an ein Krankenhaus zu überweisen sind. Selbst ein (aus pharma-

zeutischer Sicht richtiger) Hinweis auf das Nebenwirkungsspek-

trum eines bestimmten Arzneimittels darf stets nur zu der Empfeh-

lung führen, mit dem behandelndem Arzt die verordnete Therapie 

zu besprechen oder zu hinterfragen. Die unreflektierte Empfeh-

lung, ein rezeptpflichtiges Arzneimittel abzusetzen, kann zu mitun-

ter lebensbedrohlichen Folgen für Patienten führen, die dann nicht 

nur eine Verwaltungsstrafe nach sich ziehen, sondern ein gericht-

liches Strafverfahren, wenn es zu einer Beeinträchtigung der Ge-

sundheit oder gar zum Tod des Patienten kommt.

Gefahren-/Wiederholungspotential

Die Fallbeschreibung lässt darauf schließen, dass die medizinisch 

äußerst bedenkliche Empfehlung des Absetzens eines mit guten 

Gründen verordneten Medikaments von einer unerfahrenen Apo-

thekenmitarbeiter ohne Rücksprache mit dem Apothekenleiter ge-

tätigt wurde, da derart schwerwiegende Fehler bei qualifizierten 

und versierten Pharmazeuten in der Regel nicht zu erwarten sind. 

Eine entsprechende Nachschulung ist jedenfalls angezeigt und 

deren Durchführung den Apothekenleiter auch dringend anemp-

fohlen, da diese letztlich die Verantwortung für die Einhaltung der 

gesetzlichen Vorschriften und pharmazeutischen Praxisempfeh-

lungen durch ihre Mitarbeiter tragen.

ExpertIn der Österreichischen Ärztekammer
(juristischer Aspekt)

Feedback des CIRS-Teams/Fachkommentar
www.cirsmedical.at  

Kinder erkranken häufiger an Atemwegsinfekten als Erwachsene und tragen ein höheres Risiko, dass sich 
Komplikationen wie Lungenentzündungen entwickeln. Die zeigerechte Behandlung von kindlichen Erkältungen 
ist daher unerlässlich. Bei der medikamentösen Therapie ist jedoch Vorsicht geboten. Mit Kaloba  steht ein 
pflanzliches Mittel auf höchstem Sicherheitsniveau zur Verfügung.

En
tg

el
tli

ch
e 

Ei
ns

ch
al

tu
ng

   
   

   
 K

A
L_

S
er

6_
20

01
_F

   
   

   
 F

ac
hk

ur
zi

nf
or

m
at

io
n 

au
f S

ei
te

 5
0

Kinder sind deutlich häufiger von Husten, 
Schnupfen und Co. betroffen als Erwach
sene. Trotz dieser Erkältungshäufigkeit 
sollten Infekte nicht auf die leichte Schulter 
genommen werden. Denn bei Kindern ist 
das Risiko einer bakteriellen Sekundärin
fektion oder gar einer Lungenentzündung 
erhöht. Eine rechtzeitige Behandlung ist 
daher wichtig, um schwerwiegenderen 
Erkrankungen sowie zu häufiger Paraceta
mol- und Antibiotikagabe vorzubeugen. 

beweist Sicherheitsprofil in Studien
Gerade in der Erkältungsbehandlung von 
Kindern sollte neben der Wirksamkeit ein 
besonders großes Augenmerk auf die Si
cherheit und Verträglichkeit des gewählten 
Arzneimittels gelegt werden. Vor diesem 
Hintergrund kommt dem bewährten Spe-
zialextrakt EPs  7630 aus der Kapland-
Pelargonie eine besondere Bedeutung im 
Erkältungsmanagement zu. Der Extrakt, 
der im Präparat Kaloba  enthalten ist, 
gehört zu den am besten untersuchten 
pflanzlichen Wirkstoffen der Welt und damit 
zu den wenigen, die ihre Sicherheit auch 
dezidiert bei Kindern bewiesen haben. Die 
gute Verträglichkeit des pflanzlichen 
Erkältungsmittels wurde in Studien mit 
4.000 Kindern umfassend belegt. 

Für die Behandlung von 
Kindern ab einem Jahr
eignet sich vor allem
der angenehm schme
ckende Kaloba -Sirup
ohne Alkohol, der mit 
seiner praktischen Do
sierkappe die Therapie 
von Kindern erleichtert. 
Kaloba  wird jedoch 
nicht nur ausgezeich
net vertragen, sondern bewährt sich vor 
allem durch seine nachweisbare antivirale1, 
antibakterielle2 sowie schleimlösende3

Wirkung. Durch diese Eigenschaften wird 
der Infekt direkt bei der Wurzel gepackt, 
was bakterielle Komplikationen verhindern 
kann – ohne dabei Resistenzen zu bilden! 
Die Metaanalyse von sechs randomisier
ten, placebokontrollierten, doppelblinden 
Studien an über 500 Kindern zwischen 
sechs und zehn Jahren zeigte darüber 
hinaus, dass durch die Gabe von EPs
7630 die Behandlung mit Paracetamol 
verringert werden konnte.  Außerdem 
erholten sich Kinder unter der Behandlung 
mit Kaloba  schneller. So senkt der pflanz

1Michaelis M. et al., Investigation of the influence of EPs 7630, a herbal drug preparation from Pelargonium sidoides on replication of a broad 
panel of respiratory viruses. Phytomedicine 2011; 18: 384 -386. 2Conrad A. et al., Extract of Pelargonium sidoides (EPs  7630) inhibits the 
interactions of group A streptococci and host epithelia in vitro. Phytomedicine 2007; 14 (Supl.VI): 52-59. 3Neugebauer P. et al., A new approach 
to pharmacological effects on ciliary beat frequency in cell cultures - exemplary measurements under Pelargonium sidoides extract (EPs 7630). 
Phytomedicine 2005; 12: 46-51. Seifert G, Brandes-Schramm J, Zimmermann A, Lehmacher W, Kamin W: Faster recovery and reduced parace
tamol use – a meta-analysis of EPs 7630 in children with acute respiratory tract infections. BMC Pediatrics (2019): 19:119. 5Matthys H et al., EPs 
7630 in Acute RespiratoryTract Infections - Asystematic Review and Meta-Analysis of Randomized ClinicalTrials J Lung Pulm Respir Res 2016.

Tropfen, Sirup und Filmtabletten zum Einnehmen. Pflanzliches Arzneimittel mit 
der Kraft der Kapland-Pelargonie (Pelargonium sidoides) zur symptomatischen 
Behandlung von akuten bronchialen Infekten mit Husten und Schleimproduktion.

liche Wirkstoff nicht nur die Schwere der 
Symptome, sondern verkürzt nachweislich 
die Erkrankungsdauer bei Bronchitis: Die 
Genesungsrate am siebten Tag der Er
krankung war bei Kindern, die EPs  7630 
erhielten, vierfach höher als in der Place
bogruppe. Fast 70 Prozent der so behan
delten Kinder konnten also am siebten Tag 
wieder Kindergarten und Schule besuchen, 
während es in der Placebogruppe nur gut 
25 Prozent waren!5

Kaloba  verfügt also über beste 
Evidenz auch in der Pädiatrie und kann 
als First-Line-Behandlung bei banalen 
Atemwegsinfekten von Kindern gesehen 
werden.

Pflanzliche Therapie

Effektiv bei akuter Bronchitis
EPs  7630 reduziert den Bronchitis Severity Score signifikant5
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Bevorzugt EPs  7630 Bevorzugt Placebo

Mean Difference IV, Random, 95% CI

Meta-Analyse über die Veränderung des Bronchitis Severity Scores 
innerhalb der ersten 7 Tage

In Form von Tropfen und Sirup bereits
für Kinder ab 1 Jahr zugelassen.
Verträglichkeit und Sicherheit wurde in
Studien mit mehr als 4.000 Kindern belegt.
Natürliches Präparat zur Bekämpfung der
Ursache und Linderung der Symptome.
Vermindert den Paracetamolverbrauch
und verkürzt die Krankheitsdauer.

VORTEILE DER BEHANDLUNG 
VON KINDERN MIT KALOBA


